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Forum Wettbewerbe

Der Vorwurf inkonsequenter Jurierung
Eine grössere Gemeinde veranstaltete einen öffentiichen

Wettbewerb für die Erweiterung einer Friedhofanläge. An dieser
Konkurrenz konnten auch Garten- und Landschaftsarchitekten
teilnehmen. Der Preisgerichtsentscheid wurde mehrfach
angefochten. Die Einsprecher machten dem Preisgericht in zwei Ent-
scheidungsfäUen wülkürUche Beurteilung zum Vorwurf.

Unklare Ausgangslage

Die beiden Projekte der Beschwerdegruppe 1 wurden
aufgrund der Vorprüfung von der Beurteilung ausgeschlossen.
Begründung: «Der Situationsplan 1:200 wurde, entgegen den
Bestimmungen des Wettbewerbsprogramms, farbig angelegt.» Nun
war in den Anforderungen die Darstellungsweise der Pläne
nicht eindeutig festgelegt. An verschiedener SteUe wurde
eingeräumt, dass transparente Farben zugelassen seien und dass

die DarsteUung in den Plänen 1:500 und 1:200 freigesteüt sei,
aber in klaren und gut erkennbaren Signaturen erfolgen müsse.
Im übrigen waren Schwarz-Weiss-DarsteUungen verlangt. Aus
diesen Formulierungen schlössen die Beschwerdeführer darauf,
dass partielle Farbgebungen auf den Plänen 1:200 - wie sie z. B.
in landschaftsgestalterischen Wettbewerben weitgehend übUch
sind - hätten vorkommen dürfen. Hier ist festzuhalten, dass das

Preisgericht bei vier anderen Entwürfen, die ebenfaUs
Farbbehandlungen aufwiesen, keine Sanktionen ergriffen hatte. Die
gewählte DarsteUungsweise, so wurde weiter argumentiert,
beeinträchtige die Lesbarkeit keineswegs und lasse die beiden
Entwürfe gegenüber den übrigen nicht besonders auffaUen oder
vorteilhaft erscheinen.

Demgegenüber äusserte der Preisgerichtspräsident, dass die
Farbgebung in den vier belassenen Arbeiten weder durch die
Quantität noch durch die QuaUtät für die Jurierung besondere

Bedingungen geschaffen habe und man sie deshalb habe zur
Beurteilung zulassen können. Zur Beweisführung wurde das

Preisgerichtsprotokoll angeführt, welches die Farbgebung der

ausgeschlossenen Projekte «in greUen grünen und roten Fflz-
stiftfarben » als schwerwiegende Verletzung der Anforderungen

darsteUt. Der Beschwerdeausschuss konnte sich diesem
überspitzten Ermessen nicht anschUessen.

Im Unterschied zur als gravierend betrachteten Farbbehandlung

der beiden ausgeschlossenen Projekte kamen die in ihrer
Kolorierung tolerierten vier Entwürfe im Protokoll äussert

glimpflich davon. In den verschiedenen Fällen hiess es a)
«...die braune Tönung der Bäume fäUt nicht ins Gewicht»;
b) «... Die Farbgebung im Plan 1:200 beschränkte sich auf die
Gebäudeumrisse, klein dargesteüte Bäume und die Wasserfläche.

Das Projekt wurde von Anfang an als nicht gut bezeichnet,

so dass die Farbgebung nicht mehr ins Gewicht fiel(!)»;
c) «... Die leichte Gelbtönung der Querprofile beeinflusst die
Erscheinung des Projekts in keiner Weise. Die Darstellung wird
daher nicht beanstandet»; d) «... Das Projekt schied im
ersten Rundgang aus. Die Pläne waren in der hintersten Ecke der
Halle ausgestellt. Die sehr schwache, kaum sichtbare Farbtönung
wurde bei der Vorprüfung tatsächlich nicht beachtet. Ganz
sicher ist dem Projekt durch diese Farbgebung kein Vorteü
erwachsen» Dass derartiges einer sachlich-sauberen Jurierung
widerspricht, Uegt auf der Hand.

Die Zulassungsfrage hätte bei der verhältnismässig hohen
Zahl von Verstössen (Verstösse können auch die Folge unklarer
Programmbestimmungen sein) vor dem ersten Rundgang
sorgfältig und sachgerecht (d. h. nicht allein aufgrund der
Vorprüfung) behandelt werden müssen. Konsequenterweise wären
dabei alle sechs gegen die Farbgebung auf den Plänen 1:200
verstossenden Projekte'zur Beurteilung zuzulassen und/oder nur
von der PreiserteUung auszuschUessen gewesen (Art. 43.1.2 der
Ordnung SIA Nr. 152: Abweichung von Programmbestimmungen

in wesentlichen Punkten). Die Beschwerdeführer erhoben

zu Recht Einsprache gegen das inkonsequente und mit Bezug
auf den Ausschluss gemäss Art. 43.1.1 ungerechtfertigte
Vorgehen des Preisgerichts.

Unklare Etappenfrage
Das Projekt der Beschwerdegruppe 2 wurde aufgrund der

Vorprüfung von der Beurteüung ausgeschlossen. Begründung:
«Die Gärtnerei wurde nicht, wie im Wettbewerbsprogramm
vorgeschrieben, in die 1. Etappe einbezogen.» Die Beschwerdeführer

machten geltend, dass die Ausschlussbegründung nicht
auf zwingenden Wettbewerbsforderungen, sondern auf bedingten

Wünschen beruhe.
Im Wettbewerbsprogramm fehlten ausreichende Angaben

über die DringUchkeit, die Reihenfolge und die Zuteüung der
Hochbauten und der Gärtnerei auf die Etappenareale. In der
FragesteUung wurden hierzu in mehreren Fällen Präzisierungen
verlangt. Die Antwort lautete übereinstimmend: «Dienstgebäude
und Gärtnerei sind in der 1. Etappe erwünscht. Beim Ausbau
der 1. Etappe kann kein Land der 2. Etappe benutzt werden.»
HinsichtUch einer vorgesehenen 3. Etappe war dem Programm
ledigUch zu entnehmen, dass der bestehende Friedhof in die
Gesamtanlage zu integrieren sei. Diese Zweckbestimmung sprach
nicht für eine Verlegung der Gärtnerei in die 3. Etappe, schloss

aber eine solche expressis verbis auch nicht aus. Es bedeutete
demnach für die Projektverfasser ihr eigenes Ermessensrisiko,
wenn sie die Gärtnerei in die 3. Etappe verlegt hatten. Das
Preisgericht beurteüte die Verlegung der Gärtnerei in die 3.

Etappe als Verstoss gegen die Programmabsicht, was durchaus
in seinem Ermessen lag. Um so schmerzUcher aber musste dieser
Ausschluss die Beschwerdeführer treffen, als zahUeiche Projekte
zur Beurteilung zugelassen wurden, die klare und zwingende
Programmforderungen nicht erfüüten.

Es wäre Sache der Projektbeurteilung im einzelnen gewesen,
gegebenenfaUs die Verlegung der Gärtnerei in die 3. Etappe als

Mangel des Entwurfes zu bezeichnen. Die bei der Beurteilung
in zahlreichen FäUen hingenommene Nichteinhaltung eindeutiger
Programmbedingungen lässt den Ausschluss des inkriminierten
Projekts gemäss Art. 43.1.1 als willkürUch erscheinen.

Zu beiden Beschwerdegruppen

Der Ausschluss eines Wettbewerbsprojekts von der Beurteilung

darf keinesfalls leichtgenommen werden. Insbesondere ist
es nicht zulässig, dass grundsätzUch gleichartige Verstösse innerhalb

ein und derselben Jurierung, je nach dem Ermessen der
Preisrichter einmal sanktioniert werden, das andere Mal jedoch
zum Ausschluss führen. In der Ordnung für Architekturwettbewerbe

152, Art. 43.1.1 sind die Gründe für einen möglichen
Ausschluss von der Beurteüung eindeutig' umschrieben.

Aufgrund der Anträge des Beschwerdeausschusses hat die
Wettbewerbskommission in beiden Beschwerdegruppen sinngemäss

gleichlautend entschieden:

1. Die Beschwerde ist gutgeheissen.

2. Der Ausschluss von der Beurteüung ist zu Unrecht erfolgt.
3. Die ausgeschlossenen Projekte sind nachträglich durch das

gleiche Preisgericht zu beurteüen und mit den prämnerten
Projekten quaUtativ zu vergleichen. Das Resultat ist schriftlich
zu begründen,

4. Diese Beurteüung hat die MögUchkeit einer PreiserteUung
offen zu lassen.

5. SoUte das eine oder andere Projekt rangiert werden, so ist die
Rangfolge aUer prämiierten Projekte neu festzulegen.

6. Die Aufhebung des Ausschlusses der drei Projekte mit
nachfolgender Beurteüung durch das Preisgericht ist aUen
Wettbewerbsteilnehmern und der Wettbewerbskommission bekanntzugeben.

7. Die Kosten des Verfahrens gehen zulasten des Preisgerichts.
G.R.

In diesem-Heft befinden sich die Rubriken «Aus Technik
und Wirtschaft», «Kurzmitteilungen» und «Ankündigungen»
auf den grünen Seiten.
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